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Bericht 
des Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (343 der Bei
lagen): Abkommen zwischen der Republik 
österreich und den Vereinten NationeD. 
lüber die Postdienste im Internationalen 
Zentrum Wien für die Vereinten' Nationen 
und die Internationale Atomenergie-Organi-

. sation samt Notenwechsel 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegen
ständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am '13. Mai 1980 in Verhandlung genommen 
und nach den Ausführungen des Berichterstatters 
sowie Wortmeldungen des Abgeordneten Dok
tor E r mac 0 r a und des BundesmInisters für 
Auswärtige Angelegenheiten Dr. Pa h r ein
stimmig beschlossen, dem Nationalrat die Ge-

Die Regelung der Herausgabe von UN-Brief- nehmigung des Abschlusses dieses Staatsvertrages 
marken in Schillingwerten durch die Dienststelle zu empfehlen. 
der Postverwaltung der Vereinten Nationen in 
Wien und des Betriebes des UN-Postamts im Der Außenpolitische Ausschuß hält in diesem 
Internationalen Zentrum Wien ist Gegenstand Fall die Erlassung eines besonderen Bundesge
des Abkommens. setzes gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG in der gel-

tenden Fassung zur Erfüllung des Abkommens 
Auf Antrag der österreichischenGeneraldirek- für entbehrlich. 

tion für die Post- und Telegraphenverwaltung . 
d 1 h d 11 d Als Ergebnis seiner Beratung stellt der an en We tpostverein at er Vo zugsrat ieser 

Organisation mit Resolution vom 8. Mai 1978 Außenpolitische Ausschuß somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle beschließen: . die Zustimmung zur Herausgabe von UN-Brief-

marken auch in Schillingwerten erteilt. Bisher Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
war es der Postverwaltung der Vereinten Na- Republik österreich und den Vereinten Na
tionen nur g,estattet, UN-Briefmarken an den tionen über die Postdienste im Internationalen 
Amtssitzen der Vereinten Nationen in New York- Zentrum Wien für die Vereinten Nationen und 
und in Genf in den Werten .der jeweiligen Lan- die Internationale Atomenergie-Organisation 
deswährung herauszugeben. samt Notenwechsel (343 der Beilagen) wird ge-

Das vorliegende Abkommen ist gesetzändernd nehmigt. 
bzw. gesetzesergänzend, weshalb sein Abschluß 
der Genehmigung des Nationalrates gemäß Art. 50 
Abs. 1 B-VG bedarf. 
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